


www.ohnemeisterbrief.de              Kundeninformation
















Es hört einfach nicht auf ! Immer wieder liest man im Internet, dass wieder Abmahner und Abmahnabzocker tätig sind um bei ehrlichen Leuten abzukassieren !

Abmahnungen im Internet. / Abmahnabzocke.

Wer im Internet Onlineshops oder sonstige Seiten betreibt, der sollte auf der Hut sein und sich vor dem Einstellen solcher Seiten unbedingt richtig informieren ! Wer das nicht macht, zahlt unter Umständen viel Lehrgeld.

Warum ist das so !?!

Im Internet tummeln sich viele Schmarotzer, die es nur darauf abgesehen haben ehrlich arbeitende Menschen abzuziehen. Also auf Kosten Anderer schnell und viel Geld zu verdienen.

Was sind das für Menschen !?!

Aus meiner Sicht sind das Menschen ohne jedes Ehrgefühl, ohne Skrupel und solche Menschen gehen meist über Leichen um sich auf Kosten Anderer zu bereichern.

Wie machen die das !?!

Solche Abmahnabzocker durchsuchen das Internet danach, ob jemand in seinen AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen), Impressum, Artikelbeschreibung, etc. irgendwelche Fehler gemacht hat. Wenn solche Fehler dann gefunden werden (und wer ist schon fehler frei) wird abgemahnt. Es wird ein Rechtsanwalt beauftragt, der ihnen eine Abmahnung zustellt.

Bei Abmahnungen sind die Fristen meist so kurz bemessen, dass sie umgehend darauf reagieren müssen. Sie haben also sehr wenig Zeit, sich zu überlegen, was sie jetzt am Besten machen.

Was passiert bei einer Abmahnung !?!

Vom gegnerischen Anwalt erhalten sie ein Schreiben, in dem sie meist eine Unterlassungserklärung unterschreiben sollen. (Also den gemachten Fehler dürfen sie nie mehr machen.) In der Regel verpflichten sie sich bei so einer Unterlassungserklärung, dem Gegner einen gewissen Betrag zu zahlen, - wenn sie diesen Fehler noch einmal machen.

Der gegnerische Anwalt setzt für diese Abmahnung einen so genannten „Streitwert“ fest. Oftmals wird der Streitwert von solchen „Internetabziehern“ auf 250 000 Euro festgesetzt. Dies geschieht deshalb, weil bei einem hohen Streitwert die Anwälte auch hohe Gebühren erheben können.

Beispiel:

Nehmen wir an, als Unternehmer schreiben sie in ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass sie bei Rücksendungen keine unfrei an sie geschickte Pakete annehmen. (Solche Pakete wären für sie doppelt so teuer wie vom Kunden frei gemachte Pakete.) Dann wäre dies ein Grund für eine Abmahnung.

Nach Fernabsatzgesetz ist es unzulässig unfreie Pakete nicht anzunehmen, dies wäre eine Benachteiligung von Verbrauchern. Aber wem sollte man denn wirklich erklären, wieso der gegnerische Anwalt hier einen „Streitwert“ in Höhe von 250 000 Euro festsetzt.

Wie sollte es denn wirklich möglich sein, dass dem Abmahner / Abmahnabzocker ein Schaden in Höhe von 250 000 Euro entsteht, nur weil ich keine unfreien Pakete annehme ??? Höchst lächerlich werden sie jetzt denken, aber das ist gängige Praxis !

Wer darf abmahnen !?!

Es wird hier die Abmahnung zwischen Unternehmern bearbeitet. In Deutschland sind Abmahnungen im Gewerberecht / Gewerbeordnung geregelt. „Sinngemäß“ ist das so, dass Unternehmer die auf ähnlichen Gebieten tätig sind, - sich gegenseitig abmahnen können, wenn sich der jeweils andere Unternehmer nicht an die gesetzlichen Vorgaben hält. „Sich also dazu einen Wettbewerbsvorteil verschafft der ihm nicht zusteht.“

Sind Abmahnungen deshalb schlecht !?!

Eindeutig nein ! Das Abmahnwesen / Recht wird hier nur missbraucht.

Beispiel:

Stellen sie sich vor, sie sind Verkäufer von Tonerkartuschen etwa auf einer Verkaufsplattform wie Ebay. Dort bieten viele Verkäufer die gleichen Tonerkartuschen an. Der Konkurrenzkampf ist groß. Nehmen wir hier einmal die Tonerkartusche Für den folgenden Farb – Laser – Drucker. Oki C 5650 / 5750

Diese Tonerkartuschen sind mit einem Zählerchip versehen. Das bedeutet, egal wie viel Toner sich in solch einer Kartusche befindet, der Drucker wird immer nur so viele Seiten drucken (A4 bei 5% Deckung) wie der Chip vorgibt.

Bei schwarz sind das 8000 Seiten und bei den Farben blau, rot und gelb jeweils 6000 Seiten. Andere Zählerchips gibt es ganz einfach nicht ! Das kann man drehen und wenden wie man will.

Nun gibt es aber Anbieter / Verkäufer, die bieten auch diese Farbkartuschen mit jeweils 8000 Seiten an. (Obwohl das ja technisch unmöglich ist, weil es dafür keinen Zählerchip gibt.) Solche Verkäufer betrügen natürlich ihre Kunden. Darüber hinaus verschaffen sich solche Verkäufer einen „Illegalen“ Wettbewerbsvorteil.

Der Verkäufer, der die Seitenzahlen der Tonerkartuschen ehrlich angibt, wird keine Tonerkartusche mehr verkaufen. Käufer werden doch sagen und denken, warum soll ich bei dem einen Verkäufer kaufen, wenn ich bei dem anderen Verkäufer zum gleichen Preis bei einem ganzen Tonersatz 6000 Seiten mehr drucken kann.

Dass die Käufer hier um eine ganze Tonerkartusche betrogen werden merken sie meist nicht, weil ihnen das technische Verständnis fehlt. Solche oder ähnliche „betrügerische Angebote“ gibt es im Internet und insbesondere auf Verkaufsplattformen zu Hunderten.

Da ist es dann auch gerecht, wenn sich ehrliche Anbieter gegen solche Angebote wehren können und durch eine Abmahnung erreichen, dass auch der unseriöse Anbieter zumindest die tatsächlichen Seitenzahlen angeben muss.

Was passiert oftmals mit abgemahnten Kleinunternehmern !?!

Für Kleinunternehmer die von Abmahnabzockern abgemahnt werden ist der Verlauf meist tragisch. Stellen sie sich vor, sie verdienen gerade so viel, dass sie einigermaßen leben können. Nun kommt eine Abmahnung. Kleinunternehmer werden ihre gesamten Gewinne nur noch zu den Anwälten bringen.

Es geht ja darum, 250 000 Euro abzuwenden ! Dies führt dann oft dazu, zunächst Anwälte zu bezahlen, denn man will ja kein Gerichtsurteil gegen sich haben, in dem man auf 250 000 Euro Schadenersatz verklagt werden kann.

Die Folge ist dann oftmals, dass andere Dinge nicht mehr bezahlt werden können. Versicherungen, Steuern, etc..... Weitere Folge ist dann meist Gewerbeabmeldung und nicht selten die Insolvenz ! Hier werden seit Jahren Existenzen zerstört, nur weil es Schmarotzer gibt, die sich an anderer Leute Arbeit bereichern wollen.

Was macht die Bundesregierung, der Gesetzgeber !?!

Überhaupt nichts ! Der Gesetzgeber ist hier ignorant, unfähig und untätig ! Warum ich das so behaupte:

Ganz einfach, seit etlichen Jahren habe ich die Bundesregierungen immer wieder auf das „Abmahnunwesen“ im Internet hingewiesen. Egal wie sich die jeweilige Bundesregierung zusammen gesetzt hat. (CDU / SPD – CDU / FDP) Diese vier Parteien haben alles ignoriert ! Offene Briefe, Mails an Abgeordnete, einfach Alles.

Trotz vieler Aufforderungen von mir schließt die Bundesregierung die Gesetzeslücke nicht, die es Abmahnabzockern ermöglicht, ehrlichen Gewerbetreibenden die Existenz zu zerstören.

Ich werde hier nicht aufgeben und auch weiter kämpfen ! Ich habe hier aber den Eindruck, dass sich die Politik so weit vom Bürger entfernt hat, dass die überhaupt nicht mehr mitbekommen, was die Menschen wirklich berührt.

Wie sollte man auf Abmahnungen reagieren !?!

Hier gibt es etliche Möglichkeiten sich zu wehren. Eins ist sicher, wenn sie im Internet unterwegs sind, wird irgendwann eine Abmahnung kommen ! Sie werden sehen, dass sie eine solche Abmahnung zwischen 1500 und 3000 Euro kosten wird.

Sie können schon im Vorfeld etwas tun.

Man kann vorbeugen. Man kann sich Vereinigungen anschließen, etwa dem „Händlerbund“. Dort erhält man dann immer rechtssichere Informationen. Eine sehr gute Einrichtung. Das kostet zwar Geld, aber ich denke, dieses Geld ist gut angelegt. Weiterhin signalisiert eine solche Mitgliedschaft möglichen „Abmahnabzockern“, dass man sich nicht abziehen lässt, - dass man sich wehren wird, dies in einer starken Gemeinschaft.

Solchen „Abmhnabzockern“ wird von vornherein signalisiert, dass sie einen steinigen Weg gehen müssen. Ihnen wird signalisiert, dass sie bis in die letzte gerichtliche Instanz werden gehen müssen um ehrliche Menschen abzuziehen. Das wollen „Abmahnabzocker“ natürlich nicht, denn die wollen ja das schnelle Geld verdienen.

Was ist, wenn sie alleine da stehen !?!

Versuchen sie gar nicht erst, sich alleine zu wehren. Sie werden verlieren ! Auf der Gegenseite wird ein Anwalt stehen, der sich in allen Dingen genau auskennt. Hier haben sie als Laie keine Chance. Sie müssen sich auch einen Anwalt nehmen, ob sie wollen oder nicht. Spätestens jetzt werden sie sich die Frage stellen, warum sie nicht im Händlerbund sind. (oder ähnlichen Anbietern.) Also, Anwalt nehmen und sich wehren, damit ist dieses Kapitel eigentlich auch abgeschlossen !

Aber:

Man kann darüber hinaus noch etwas machen, was dem „Abmahnabzocker“ sehr unangenehm sein wird ! In Deutschland kann man Straf - Anzeige erstatten. Dies kann man bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft.

Recherchieren:

Recherchieren sie im Internet, ob ein solcher „Abmahnabzocker“ schon aufgefallen ist. Meist gibt es dazu Hinweise, weil Menschen, denen das passiert ist, oftmals im Internet darüber berichten.

Zusammentragen:

Wenn sie solche Berichte / Ergebnisse finden, tragen sie diese zusammen. Dokumentieren sie alle Internetseiten und drucken diese nach Möglichkeit aus. Denn wenn sie im Internet Hinweise gefunden haben, dass es sich hier etwa um einen „Massenabmahner“ – Internetabzocker handelt, stehen die Chancen recht gut hier auch von anderer Seite Druck zu machen.

Erstatten sie Anzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft. Diese müssen ermitteln, sobald ein begründeter Anfangsverdacht besteht ! Das wird den Abmahnabzocker wenig erfreuen. Wie so ein Anschreiben in etwa aussehen könnte finden sie am Ende.

Wenn man einen Rechtsstreit gegen einen „Abmahnabzocker“ gewonnen hat, bekommt man dann sein Geld zurück !?!

Nein. Leider nicht. Sie werden so einen Abmahnabzocker nicht in Regress nehmen können. Selbst wenn ein solcher Abmahnabzocker den Prozess verliert, können sie von diesem nichts holen. Ihre gesamten Kosten und Ausgaben sind ganz einfach weg. Geschäftsleute dürfen untereinander abmahnen. Hier ist es vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, dass wenn man ungerechtfertigt abgemahnt wurde, - ein „Kostenersatz“ eingeklagt werden kann.

Hier liegt ein großes Problem ! Wenn der Gesetzgeber es endlich einmal hinbekommen würde, dass, wenn jemand ungerechtfertigt abmahnt, dieser auch für alle Kosten aufkommen muss, wenn er den Gerichtsprozess verliert, dann würde es wahrscheinlich kaum noch Abmahnungen geben. Zumindest kaum noch von „Abmahnabzockern“. Hierzu bedürfte es nur einem kleinen Zusatz in den entsprechenden Gesetzen,

etwa:

„Bei festgestellten ungerechtfertigten Abmahnungen trägt der Abmahner alle Kosten. Dies betrifft die Gerichtskosten und alle Aufwendungen, die der zu unrecht abgemahnte aufwenden musste um die ungerechtfertigte Abmahnung abzuwehren.

Fazit:

Dazu sind unsere Bundesregierungen anscheinend ganz einfach zu dumm, - oder sie wollen es nicht.

Ich habe hier einmal vorbereitet, wie so ein Schreiben / eine Anzeige aussehen könnte. Klicken sie dazu bitte den folgenden Button an. Sie dürfen das Schreiben verwenden, kopieren, - und - oder abändern und auf ihre Bedürfnisse anpassen.

Absender

Datum:

An die

Staatsanwaltschft XY

Betreff:

Missbrauch der Gewerbeordnung / Internetbetrug.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr / Firma XXXXXXXX verschickt Abmahnungen und fällt dabei meinen Recherchen zu Folge als „Massenabmahner“ auf. (s. kopierte ausgedruckte Hinweise aus dem Internet.)

Hier sehe ich die Gewerbeordnung, / Abmahnwesen, so wie es der Gesetzgeber vorsieht klar missbraucht.

Meines Erachtens handelt es sich bei diesem Abmahner um jemanden, der sich im Internet auf Kosten ehrlicher Menschen ungerechtfertigt bereichern will.

Einen weiteren Hinweis entnehme ich hier meiner eigenen Abmahnung von der genannten Person.

Hier wurde der Streitwert für einen kleinen Fehler in meinen AGB so hoch angesetzt, dass man dies doch in keiner Weise mehr nachvollziehen kann.

Hier kann es doch wohl nur noch darum gehen, durch einen hohen Streitwert ungerechtfertigt hohe Anwaltsgebühren zu erzielen. (s. Anlage Abmahnung.)

Ich bitte sie, hier einmal entsprechende Ermittlungen aufzunehmen.

Unsere Software zur Existenzgründung ohne Meisterbrief finden sie im Shop unter:

www.ohnemeisterbrief.de
     
Abmahnungen im Internet.




















Diese Abmahnabzocke hört nicht auf und der Staat schaut tatenlos zu.









